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Andreas Speit

Reichsbürger – eine facettenreiche, 
gefährliche Bewegung

Einleitung

Mord. Der Urteilsverkündung des Landgerichts Nürnberg-
Fürth hörte Wolfgang Plan ohne sichtbare Regung zu. Lächelnd 
hatte er den Schwurgerichtssaal 600 betreten. Das muntere Ge-
sicht des 50-Jährigen wurde aber schnell zur starren Maske. Am  
23. Oktober 2017 verurteilte ihn das Gericht zu einer lebenslan-
gen Haftstrafe: wegen heimtückischen Mordes, zweimal versuch-
ten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. In den frühen 
Morgenstunden des 19. Oktobers 2016 war das Spezialeinsatz-
kommando (SEK) zu Plans Haus im fränkischen Georgensgmünd 
vorgerückt, um 31 Lang- und Kurzwaffen zu beschlagnahmen. 
Bei den Behörden galt er wegen seiner Reichsbürgerideologie als 
nicht mehr zuverlässig. Ohne Vorwarnung eröffnete Plan, ge-
schützt durch eine schusssichere Weste, aus dem Hinterhalt das 
Feuer auf die Polizisten. Der Beamte Daniel E. versuchte gerade 
mit einen Hydraulikgerät die teilverglaste Wohnungstür im ersten 
Stock zu öffnen – ohne Waffe und Schutzschild. Elf Kugeln feu-
erte Plan ab, sieben davon trafen E. Eine verwundete den 32-Jäh-
rigen tödlich. Das Gericht wertete dies als Beweis dafür, dass der 
Angeklagte nicht in Panik, sondern sehr gezielt geschossen habe. 
Seine Verteidigung hatte dagegen auf Notwehr plädiert und von 
fahrlässiger Tötung gesprochen, da ihr Mandant von Einbrechern 
ausgegangen sei. Vor der Erstürmung des Gebäudes hatte das SEK 
allerdings Blaulicht und Martinshörnen eingeschaltet, »Achtung 
Polizei« war vor dem Haus erschallt. Bei dem Schusswechsel 
verletzte Plan einen weiteren Beamten schwer und zwei Beamte 
leicht. Die Richterin hob als weiteren Beweis, dass Plan sich auf 
einen Polizeieinsatz vorbereitet hatte, die Aussage eines Zeugen 
hervor, wonach Plan zuvor gesagt habe: »Bei mir kommen die 
nicht rein«, und: »Ein paar von denen nehme ich mit.« 
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Niedere Beweggründe sah das Gericht durch die Reichsideolo-
gie angelegt. Die Richterin führte aus, dass Plan »die Gesetze der 
Bundesrepublik nicht anerkennen« würde. Er habe seinen eigenen 
Staat gegründet und in einer »Proklamation« angekündigt, seinen 
»Besitz und sein Eigentum« mit »Blut, Eisen und Feuer« und der 
»Gewalt, die notwendig ist« zu verteidigen. In Plans Weltsicht sei 
nicht der Mensch Daniel gestorben, so die Richterin, sondern bloß 
ein Amtsträger. 

In den Wochen vor der Verurteilung waren Anhänger der he-
terogenen Bewegung der Reichsbürger immer wieder durch mi-
litante Aktionen aufgefallen. Im bayerischen Memmingen ver-
urteilte das Amtsgericht einen Reichsbürger zu zwei Jahren Haft 
wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 73-jährige Rentner 
hatte 2016 bei einer Durchsuchung einen Polizeibeamten mit Pfef-
ferspray attackiert. In der mecklenburg-vorpommerischen Lan-
deshauptstadt Schwerin fragt ein Postbote einen Reichsbürger, ob 
er ein Paket für den Nachbarn annehmen könne. Daraufhin parkte 
der 40-Jährige den Postboten zu und schlug auf eine Scheibe des 
Transporters ein. Den Boten verletzte er. Mehrere Einsatzkräfte 
mussten anrücken. 

Die Bewegung der Reichsbürger mit sehr unterschiedlichen 
Akteuren expandiert und radikalisiert sich. Dieses Milieu mit 
mehr als 15 000 Anhängern hat viele Differenzen – politische und 
persönliche. Sie alle eint aber die Ideologie, dass ein deutsches 
Reich in den Grenzen von 1871, 1918 oder 1933 weiter bestehen 
würde und die Bundesrepublik kein völkerrechtlich anerkannter 
Staat, sondern vielmehr nach 1945 ein unsouveränes Staatskonst-
rukt der Alliierten oder eine Firma »BRD GmbH« entstanden sei. 

Etwa 900 Anhänger dieser Reichsvorstellungen ordnete das 
Bundesinnenministerium im September 2017 der extremen Rech-
ten zu. In einem vertraulichen Lagebericht für die Jahre 2016 und 
2017 mit dem Titel »Reichsbürger/Selbstverwalter« schreibt das 
Bundeskriminalamt (BKA), dass die Bewegung zur »äußersten 
Gewalt bis hin zu terroristischen Aktionen« bereit sei. Das BKA 
registrierte im Berichtszeitraum 13 000 Straftaten, 750 Delikte wa-
ren Gewalttaten. Über 700 Taten richteten sich gegen Mitarbeiter 
von Behörden.
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Militanz 

Seit dem 19. Oktober 2016, dem Tag des tödlichen Schusses in 
Georgensgmünd, betrachten Staatsapparat und Sicherheitsor-
gane die Reichsbürger-Bewegung anders. Nicht alle Reichsbürger, 
Selbstverwalter und Souveränisten hängen einer geschlossenen, 
extrem rechten Ideologie an. Die staatlichen Reaktionen und auch 
die mediale Resonanz auf die Tat von Plan spiegelten aber eine 
gesellschaftliche Entwicklung wider, die Beratungsstellen von 
Opfern rechter Gewalt schon länger beklagt hatten. Für das Jahr 
zuvor schätzte das Bundesinnenministerium die rechtsextreme 
Szene auf 12 100 Anhänger, wovon mehr als die Hälfte potenziell 
gewaltbereit sei. Es ist »der höchste Stand, seit diese Zahl statis-
tisch erfasst wird«, bekannte Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière (CDU). Auch die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten 
stieg nach der besonders starken Zunahme im Jahr 2015 weiter 
auf 1600 an, so de Maizière bei der Vorstellung des Bundesverfas-
sungsschutzberichts 2016.

Doch die alltägliche Gewalt gegen Andersdenkende, wozu 
auch Übergriffe von Reichsbürgern gehören, findet nach Ein-
schätzung der Opferberatungen keine ausreichende Beachtung in 
der Öffentlichkeit. In den Beratungsnetzwerken für Demokratie 
und in den Expertenkreisen zu Rechtsextremismus wurde schon 
länger darauf hingewiesen, dass die Reichsbürger-Bewegung 
nicht beim »Papierterrorismus« stehen bleibe. Reichsbürger fie-
len nicht nur dadurch auf, dass sie ihre Personalausweise abgaben 
oder Behördenpost ungeöffnet zurücksandten. Sie griffen Behör-
denmitarbeiter in den vergangenen Jahren wiederholt verbal und 
körperlich an. 

Im Februar 2012 hatte die Reichsbewegung – Neue Gemeinschaft 
von Philosophen bereits Drohbriefe an Moscheen und jüdische 
Gemeinden verschickt, in denen sie »alle raum-, wesens- und 
kulturfremden Ausländer in Deutschland, insbesondere (…) 
Türken, Muslime und Negroide«, zur Ausreise aufforderten und 
zugleich drohten, die Zuwiderhandelnden nach der gesetzten Frist 
standrechtlich zu erschießen. Doch die gesamte Bewegung wurde 
lange Zeit von den Behörden als Ansammlung von Spinnern und 
Verrückten abgetan.
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Personal 

Pathologisierung einer politischen Bewegung führt erfahrungs-
gemäß zu einer Relativierung ihrer Ideologien, Radikalität und 
Etablierung. Längst finden sich aber heute Anhänger der ver-
schiedenen Reichsideen auch in der Mitte der Gesellschaft – vom 
Polizeibeamten bis zum Anthroposophen. In Süddeutschland 
 ermittelte im Fall von Wolfgang Plan die Staatsanwaltschaft Nürn-
berg-Fürth auch gegen einen Polizeikommissar, der per Handy-
Chat-Gruppe Kontakt zu dem Reichsbürger gehabt haben soll. Sie 
hält dem 51-jährigen Beamten vor, Plan gekannt und die Polizei 
nicht vor dessen Gefährlichkeit gewarnt zu haben. Insgesamt zehn 
Disziplinarmaßnahmen leitete das bayerische Innenministerium 
inzwischen gegen Polizeibeamte wegen deren Nähe zur Reichs-
bürger-Bewegung ein. Einzelne besaßen Reichsbürger-Ausweise, 
in denen »Königreich Bayern« oder »Königreich Sachsen« als 
 Geburtsorte angegeben waren. 

Im hohen Norden trennte sich die Freie Waldorfschule Rends-
burg von einem Mitarbeiter der Schulverwaltung. Am 18. Sep-
tember 2014 suspendierte der Vorstand den Geschäftsführer, da er 
seine Beziehungen zur Reichsbürger-Bewegung »nicht überzeu-
gend« ausräumen konnte. Über Wochen belasteten die Kontakte 
des ansonsten geschätzten Kollegen zur Gruppe Neudeutschland 
und zum Deutschen Polizei Hilfswerk die Stimmung an der Schule 
mit anthroposophischer Ausrichtung. Im April 2015 bestätigte 
das Arbeitsgericht Kiel die fristlose Kündigung. Nach der erziel-
ten Einigung muss die Waldorfschule dem 61-Jährigen allerdings 
17 666 Euro Abfindung zahlen. Erfolglos hatte der ehemalige Ge-
schäftsführer versucht, im Gerichtsprotokoll aufnehmen zu las-
sen, dass die Vorwürfe »nicht weiter aufrechtgehalten« würden. 

Eine gesamtdeutsche Studie zur Personalstruktur der Reichs-
bürger-Bewegung liegt bisher nicht vor. Eine Erhebung in Bran-
denburg, basierend auf polizeibekannten 121 Reichsbürgern, er-
gab allerdings, dass 80 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen 
in der Bewegung vertreten sind. Das Durchschnittsalter liegt bei  
50 Jahren. Zwei Drittel bewegen sich in der Altersspanne von 39 
bis 60 Jahren. »Der Anteil alleinstehender, sozial isolierter Perso-
nen ohne Arbeit bzw. im Ruhestand oder Vorruhestand scheint 
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 deutlich erhöht«, schreibt Jan-Gerrit Keil 2015 unter dem Titel 
»Zwischen Wahn und Rollenspiel« in dem Handbuch »Reichsbür-
ger«, herausgegeben von Dirk Wilking. In der Bewegung seien zu-
gleich auch Ehepaare und familiäre Dyaden (z. B. Vater und Sohn 
oder Brüder) vertreten. 70 Prozent der polizeibekannten Anhän-
ger waren zuvor strafrechtlich nicht aufgefallen. 

Inspirateure 

Die Daten sind ernüchternd. Die Sehnsucht nach dem unterge-
gangenen Deutschen Reich ist aber noch immer bei vielen vor-
handen. Schon bald nach der Niederlage des Nazi-Reiches am 
8.  Mai 1945 propagierten extrem Rechte den Fortbestand des 
Reiches und gründeten entsprechende Parteien, die teilweise je-
doch wieder verboten wurden. Eine nachhaltige Wiederbelebung 
des Reichsgedankens erfolgte am 12. September 1985. An diesem 
Tag übergab Wolfgang Gerhard Günter Ebel aus Berlin-Zehlen-
dorf nach eigenen Angaben dem Regierenden Bürgermeister 
von Berlin eine von ihm selbst formulierte Ernennungsurkunde. 
Der ehemalige Reichsbahn-Fahrdienstleiter ernannte sich darin 
zum »Generalbevollmächtigten des Deutschen Reiches«, was die 
Ämter des »Reichskanzlers« und des »Reichspräsidenten« des  
2. Deutschen Reichs, also der Weimarer Republik, mit einschloss. 
Am Briefkasten am Gartenzaun seines Reichsbahn-Häuschens am 
Königsweg brachte er die Aufschrift an: »Kommissarische Reichs-
regierung (KRR). Der Reichskanzler. Wolfgang Gerhard Günter 
Ebel«. Auf dem Anrufbeantworter meldete sich eine Stimme mit 
den Worten: »Büro der Kommissarischen Reichsregierung. Provi-
sorischer Amtssitz des Reichskanzlers. Wenn Sie eine Nachricht 
hinterlassen wollen, melden Sie sich bitte mit Namen, Dienststelle 
und Datum.« Angeblich sei der 1939 Geborene von der britischen 
Besatzungsmacht für dieses Amt bestimmt worden. Als dies spä-
ter von London bestritten wurde, berief er sich auf die »Hauptsie-
germacht« USA. Dem US-amerikanischen Stadtkommandanten 
hatte er seine Sicht der Dinge per Einschreiben mit Rückschein 
geschickt. Da innerhalb von 21 Tagen kein Widerspruch gekom-
men war, sah der »Reichskanzler« seine Ansprüche und Anträge 
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als genehmigt an. Bis heute eine gängige Praxis in der Bewegung. 
Ebel, der 1980 nach einem S-Bahn-Streik seine Anstellung verlo-
ren hatte, erfand als »Reichskanzler« eine neue Einnahmequelle, 
die auch andere Reichsbewegte bis heute nutzen: Er bot gegen 
Geld Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine und weitere 
Papiere an, die angeblich alle rechtsgültig seien. Eine Staatsbür-
gerschaftsurkunde gab es für 20 Euro, für einen Reichspersonal-
ausweis und ein Kfz-Kennzeichen verlangte er anfangs 40, später 
bis zu 100 Euro. Für die Teilnahmegebühr von 250 Euro hielt er 
Lehrgänge zum »reichsrechtlichen Rechtsbeistand« ab. Zudem be-
trieb er einen »Reichsgerichtshof«, der per Post gegen Beamte und 
Gegner Haftstrafen und Todesurteile aussprach. 

Mit dem Bezug zur Weimarer Republik begründete Ebel die 
Nichtanerkennung der aktuellen deutschen Grenzen. In seinem 
Büro hing eine Deutschlandkarte in den Grenzen zwischen 1919 
und 1933. Er wusste auch, wer Deutschland und die Welt in Wirk-
lichkeit regiere: »Amerika hat den Staat Deutsches Reich beschlag-
nahmt. Hinter Amerika steht die geheime Weltregierung. Wer die 
geheime Weltregierung ist, das weiß man ja. (…) Der Präsident, 
der sitzt in Israel!« 

Mit dem Internet gewann Ebel mehr Resonanz. Um die 100 An-
hänger soll die KRR nach Recherchen der »taz« im Jahr 2000 ge-
habt haben. Doch im Jahr 2008 musste Ebel seinen vermeintlichen 
Amtssitz aufgeben – er wurde zwangsgeräumt. 

Vier Jahre zuvor war eine Strafanzeige gegen Ebel wegen Be-
trugs eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte 
ihn am 24. Juni 2004 für schuldunfähig erklärt, da seine »Aktivi-
täten für die sogenannte Kommissarische Reichsregierung die Aus-
prägung einer geistigen Erkrankung« seien. Ebel, der seine Akti-
vitäten immer gut zu vermarkten wusste, prägte über längere Zeit 
das Bild der Reichsbürger. Die Einstufung seiner Schuldunfähig-
keit dürfte die pauschale Einschätzung der Bewegung als verschro-
ben befeuert haben. Ebel verstarb mit 75 Jahren am 29. Dezember 
2014. Seine geistigen Nachfolger trieben nicht nur die Ideologie 
des Reiches voran, sie begannen auch, die Konfrontation mit dem 
Staat zu suchen, dessen Legitimität sie nicht anerkannten.
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Projekte

Bereits zu Lebzeiten musste der »Reichskanzler« mit ansehen, 
dass Abtrünnige neue Regierungen gründeten, darunter Norbert 
Schittke seine Exilregierung Deutsches Reich oder Volker Ludwig 
die Kommissarische Reichsregierung (KRR). Viele der späteren 
Reichsregierungen sind Abspaltungen von der KRR, wobei sie 
Titel,  Argumentationen und Aktionsformen übernommen haben. 
Inzwischen hat sich ein äußerst heterogenes Spektrum herausge-
bildet, das feste Organisationen, zeitweilige Projekte, locker struk-
turierte Unterstützergruppen und eigene Medien umfasst. In den 
vergangenen Jahren fielen unter anderem die folgenden Projekte 
auf (in alphabetischer, nicht historischer Abfolge):

• Amt für Menschenrechte 
• Arbeitsgemeinschaft Staatlicher Selbstverwaltungen
• Aufbruch Gold-Rot-Schwarz
• Bewusst TV (Johannes »Jo« Conrad)
• Das Deutschlandprojekt
• Der Honigmann (Webblog, Ernst Köwing)
• Deutsche Nationalversammlung (Partei)
• Deutsche Pressestelle für Völkerrechte und Menschenrechte
• Deutsches Kolleg
• Deutsches Polizei Hilfswerk (Volker Schöne)
• Europäische Aktion
• Exilregierung Deutsches Reich (Norbert Schittke)
• Freistaat Preußen (Rigolf Hennig)
• Geschäftsführende deutsche Reichsregierung 
• Interim Partei Deutschland Das Reich
• Kommissarische Reichsregierung, 2tes Deutsches Reich,  

Amtierende Reichsregierung (Wolfgang Gerhard Günter Ebel)
• Königreich Deutschland, Neudeutschland, Lichtzentrum  

Wittenberg (Peter Fitzek)
• Neue Ordnung 
• Recht und Wahrheit (Meinolf Schönborn)
• Reichsbewegung – Neue Gemeinschaft von Philosophen
• Reichsbewegung, Völkische Reichsbewegung (Horst Mahler,  

Sylvia Stolz)
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• Republik Freies Deutschland, Freies Deutschland  
(Peter Frühwald)

• Runder Tisch Berlin
• Selbstverwaltung Thomas Patzlaff
• Staat Germanitien
• Staat Ur
• Staatenlos.info, Der blaue Punkt (Rüdiger Klasen –  

früher Hoffmann)
• Unglaublichkeiten Neuschwabenland Forum (Dr. Axel Stoll)
• Vereinigung Einiges Deutschland
• Volksbundesrat
• Volksdeutschland 

Einzelne Akteure streiten ab, Reichsbürger zu sein oder zur Bewe-
gung zu gehören. »Wir sind keine Reichsbürger. Wir sind Regime-
kritiker«, erklärte so auch Rüdiger Klasen (heute Hoffmann) vom 
Verein Staatenlos.info. Man nenne sie nur »Reichsbürger«, weil 
sie die »wirklichen Fragen« stellen. »Wenn Frieden Krieg ist, Um-
weltschutz Naturzerstörung und Aufklärung keine Aufklärung, 
dann muss nachgefragt und nachgefasst werden«, so Hoffmann, 
der in juristischen Verfahren gegen ihn »nationalsozialistisches 
Vorgehen« erkennen will, »weil man im Dritten Reich die Juden 
genauso angegangen ist«. Hoffmann, der früher Klasen hieß und 
beim Neuen Forum und später bei der NPD aktiv war, will anhand 
»interner Dokumente« eine »geheime staatsrechtliche Weiterfüh-
rung des 3. Reichs von Adolf Hitler durch dessen Rechtsnachfolger 
Bundesrepublik Deutschland« beweisen können. 

Reichsbürgernah will auch nicht die Vereinigung Einiges Deutsch-
land sein. Am 25. Juli 2017 entschied das Bundesverfassungsge-
richt, dass die Vereinigung nicht zur Bundestagswahl im Septem-
ber des Jahres kandidieren durfte. Die Karlsruher Richter des 
Zweiten Senats verwiesen darauf, dass die Vereinigung um Uwe 
Knietzsch notwendige Dokumente nicht vorgelegt habe, da sie 
denken würde, dass die Haager Landkriegsordnung von 1899 zur 
Regelung des Landkrieges auch zu Friedenszeiten rechtsgültig 
sei. Schon vor der Entscheidung erklärte die Vereinigung auf ih-
rer Website, dass die »Aussage der Lügenpresse«, wonach »Einiges 
Deutschland der ›Reichsbürgerbewegung‹ nahesteht«, falsch sei. 
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Unabhängig davon, wer sich selbst subjektiv zu den Reichsbür-
gern rechnet und wer nicht, werden in der Fachliteratur gegenwär-
tig vier Milieus, wie Jan Rathje vorschlägt, rund um die Reichs-
ideologie idealtypisch ausgemacht:

1. Rechtsextreme, die seit 1945 verschiedene Reichsideen in der 
Tradition des Kaiserreichs, der Weimarer Republik oder des Drit-
ten Reiches vertreten,

2. Reichsbürger, die eine eigene, heutige Reichsregierung pro-
pagieren,

3. Selbstverwalter, die als »souveräne Menschen« unabhängige 
Reiche oder Staaten gründen,

4. Souveränisten, die die Bundesrepublik nicht als souveränen 
Staat anerkennen und sich für ein anderes, souveränes Deutsch-
land einsetzen. 

Grenzgänge(r)

Diese idealtypische Klassifizierung schließt nicht aus, dass Posi-
tionen sich überlagern und widersprechen, Personen von einem 
Spektrum ins andere wechseln können. Bei den Akteuren gibt es 
Grenzgänger, die Ansichten aus den verschiedenen Milieus ver-
treten. Auch Prominente aus der Mitte der Gesellschaft hängen 
diesen Ideen an. Seit Jahren irritiert beispielsweise der Musi-
ker Xavier Naidoo mit politischen Statements. Im Oktober 2011 
überraschte er im ARD-»Morgenmagazin« mit der Aussage, dass 
Deutschland ja »noch keinen Friedensvertrag« habe und »dem-
entsprechend auch kein echtes Land und nicht frei« sei. 2014 
sprach der Popstar in Berlin am Tag der Deutschen Einheit bei 
einer rechtspopulistischen Kundgebung erneut davon, dass die 
Bundesrepublik kein souveräner Staat, sondern von den USA be-
setzt sei, und rief zum Widerstand auf. »Freiheit für Deutschland« 
prangte auf seinem T-Shirt. Im Mai 2017 befeuerte der Musiker als 
Mitglied der Band »Söhne Mannheims« wieder eine Debatte um 
die Nähe zur Reichsbürger-Ideologie. In dem Song »Mario netten« 
geht es um deutsche Volksvertreter, und Naidoo singt dazu im 
 Refrain:
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»Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?
Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter
Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein
Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter
Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?«

Und die Band intoniert weiter:
»Teile eures Volkes nennen euch schon Hoch-  
beziehungsweise Volksverräter
Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid
Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür,  
dass ihr einsichtig seid
Mit dem Zweiten sieht man besser.
(…) 
Und bei näherer Betrachtung steigert sich doch das Entsetzen
Wenn ich so ein,n in die Finger krieg᾽, dann reiß᾽ ich ihn in Fetzen
Und da hilft auch kein Verstecken hinter Paragraphen und  
Gesetzen«.

Bereits nach der Kritik an seiner Rede 2014 sagte Naidoo in  einem 
Interview mit dem Südwestrundfunk, dass er sich als »System-
kritiker« betrachte und auf alle Menschen zugehen wolle, ob sie 
nun Reichsbürger seien oder Mitglieder der NPD. Die negative 
Reaktion auf den Song bewegte Naidoo zu erklären, dass es sich 
bei dem Lied um »eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesell-
schaftlicher Strömungen« handele, »also um die Beobachtung 
bestimmter Stimmungen, Auffassungen und Entwicklungen«, die 
er im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung bewusst 
überzeichnet habe. »Das mag missverständlich gewesen sein«, 
räumte der 45-Jährige ein.

Positionen 

Das Fundament der Reichsideologie bilden sechs vermeintliche 
Argumentationen. In unterschiedlichen Variationen greifen die 
Milieumacher und Anhänger auf sie zurück. Die Amadeu Antonio 
Stiftung hat sie knapp umrissen – und überprüft:
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1. Das Grundgesetz (GG) sei keine Verfassung. Auf den Ar tikel 
146 GG wird sich gern bezogen: »Dieses Grundgesetz, das nach 
Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das ge-
samte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an 
dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke 
in freier Entscheidung beschlossen worden ist.« Das Argument 
gegen die Verfassung greift nicht. Die Alliierten forderten nach 
1945 explizit eine verfassungsgebende Versammlung, wofür die 
Form des Parlamentarischen Rates gewählt wurde. Die Namens-
wahl Grundgesetz und der Artikel 146 waren der Hoffnung auf 
eine baldige Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland 
geschuldet. Die Wortwahl machte für die Alliierten keinen recht-
lichen Unterschied. Sie genehmigten die erstellte »constitution« –  
als Verfassung. 

2. Das Grundgesetz beruhe auf keiner »direkten demokratischen 
Legitimation«. Dieses Argument trifft zu, wenn man die Legitima-
tion ausschließlich als Volksabstimmung (Referendum) versteht. 
Dies ist aber für eine Verfassung nicht zwingend notwendig. Eine 
indirekte Legitimation war durch die Mitglieder des Parlamenta-
rischen Rates gegeben, denn die Delegierten waren demokratisch 
gewählte Landtagsabgeordnete aus den Jahren 1945 bis 1948.

3. Das Grundgesetz sei nicht mehr gültig, »da sein Geltungs-
bereich zusammen mit dem Artikel 23 GG der alten Fassung auf-
gehoben wurde«. Am 17. Juli 1990 soll US-Außenminister James 
Baker die Bundesregierung angewiesen haben, den Artikel 23 GG –  
räumlicher Geltungsbereich des GG/Der Bund und die Länder – 
in der damaligen Fassung aufzuheben, damit wäre auch das GG 
insgesamt aufgehoben worden. Dieses Argument stimmt nicht. 
Die Aufhebung erfolgte wegen der sich anbahnenden Vereini-
gung der Deutschen Demokratischen Republik mit der Bun-
desrepublik Deutschland. In Paris fand am 17. Juli 1990 ein Vor-
verhandlungstreffen zum Zwei-plus-vier-Vertrag statt, der die 
Zustimmung der vier alliierten Siegermächte zur Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten regelte. Diesen Staatsvertrag handelten 
die Bundesrepu blik Deutschland und die DDR sowie Frankreich, 
Großbritannien, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten 
von Amerika aus und regelten darin alle völkerrechtlichen Fragen 
in Bezug auf Deutschland. 
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Verfassungen könnten im Übrigen aber auch ohne räumlichen 
Geltungsbereich gültig sein, und die sogenannte Ewigkeitsklausel 
des Grundgesetzes sichert dieses zusätzlich ab. 

4. Die Bundesrepublik sei nicht souverän und weiterhin besetzt. 
Das Argument greift nicht. Die Souveränität der DDR und der 
BRD ist seit 1954 durch eine Erklärung der UdSSR gegenüber der 
DDR und den Deutschlandvertrag der BRD mit den drei alliierten 
Westmächten 1955 gegeben. Mit dem Zwei-plus-vier-Vertrag ist 
die Bundesrepublik spätestens seit 1990 ein souveräner Staat.

5. Deutschland habe keinen Friedensvertrag. Zwei Varianten 
werden vorgetragen. Einerseits wird auf den Versailler Vertrag 
nach dem Ersten Weltkrieg verwiesen, den der US-Kongress nicht 
ratifiziert hat. Mit den USA befinde sich Deutschland folglich noch 
im Krieg. Das Argument ist richtig und falsch zugleich. Zwar ist 
der Versailler Vertrag in der Tat nicht ratifiziert worden, doch 1921 
haben die USA und das Deutsche Reich einen Separatfrieden ab-
geschlossen. Zum anderen wird angeführt, dass nach dem Zweiten 
Weltkrieg kein Friedensvertrag abgeschlossen worden ist. Dieses 
Argument ist zwar richtig, aber unbedeutend, denn die Alliierten 
haben einseitige Friedenserklärungen abgegeben, und durch den 
Zwei-plus-vier-Vertrag 1990 ist ein gesonderter Friedensvertrag 
zwischen der Bundesrepublik und den früheren Al liierten obsolet 
geworden.

6. Die Bundesrepublik sei eine Firma, man könne sie als »BRD 
GmbH« sogar in Firmenverzeichnissen finden. Dieses Argument 
greift nicht. Die Behörden von Bund, Ländern, Kommunen und 
die Verfassungsorgane sind zwar in Firmenverzeichnissen zu fin-
den, aber das nur, weil sie zugleich auch Akteure im Wirtschafts-
system sind. Sie unterliegen den allgemeinen rechtlichen Regeln 
genau wie Unternehmen. 

Dass der Personalausweis im Namen den Begriff »Personal« 
führt, sei ebenso ein Beleg dafür, dass die Inhaber Personal eines 
Unternehmens seien. Dieses Argument verfängt nicht. Das Wort-
fragment »Personal« bezieht sich auf die angegebenen Personalien 
im Ausweis.
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Buchüberblick

In dem vorliegenden Sammelband stellen die Autorinnen und Au-
toren diese Argumentationsmuster und -varianten detailliert vor 
und widerlegen sie exemplarisch bei der Behandlung zentraler 
Personen und Projekte der Bewegung. 

Im Kapitel zum »Heiligen Deutschen Reich« skizzieren Da-
vid Begrich und Andreas Speit die Reichsideen und -ideologien 
der extremen Rechten. Hier werden das Deutsche Kolleg und die 
 Europäische Aktion genauso vorgestellt wie die Gruppierung Recht 
und Wahrheit, Horst Mahler und Rigolf Hennig. Ein historischer 
Exkurs offenbart die Relevanz des Reiches auch als ein Sehn-
suchtsort. 

Gabriela Keller schildert im Kapitel »Sonnenstaat und Licht-
gestalten« ihre Begegnungen mit Thomas Patzlaff und Thomas 
Mann sowie mit Jo Conrad und Peter Frühwald. Sie stellt deren 
Projekte vor und hinterfragt die vertretenen Positionen. Deutlich 
werden die ideologischen Gemeinsamkeiten trotz unterschiedli-
cher Aussagen herausgearbeitet. 

Im Kapitel »Wenn er König von Deutschland wär᾽« hinterfragt 
Jean-Philipp Baeck die Aktivitäten Peter Fitzeks, den vor Kurzem 
ein Gericht zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilte. Lange 
konnte er ungestört ein Imperium mit eigenem Geld, eigener Bank 
und eigener Gesundheitsversicherung betreiben. Dessen ideologi-
sche Kontexte, die bis zu äußerst rechten Ressentiments reichen, 
werden hier sichtbar. 

Christa Caspar und Reinhard Neubauer berichten in ihrem 
 Beitrag über Rechtsstreitigkeiten der Reichsbürger mit diversen 
Verwaltungen. Sie zeigen zugleich konkrete Handlungsmöglich-
keiten und Rechtswege für die öffentlichen Verwaltungen auf. Die 
konkreten Verweise auf Gerichtsentscheidungen und jüngste Ur-
teile in den Fußnoten geben dem Text den Charakter von Praxis-
tipps. 

Im Kapitel über Reichsbürgeraktivitäten in den ländlichen 
Regionen schildert Dirk Wilking die Auseinandersetzung mit 
schwierigen Mischszenen auf der kommunalen Ebene Branden-
burgs. Dabei werden zugleich die Beziehungen von Reichsbürgern 
zur AfD über Pegida bis zur NPD beleuchtet. 
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Carsten Janz und Andreas Speit beschreiben im Kapitel »Wir 
sind im Krieg« nicht bloß die Präsenz von Waffen in der Szene. 
Sie hinterfragen auch die Einschätzung der Sicherheitsorgane. 
Der »Druide Burgos von Buchonia« und der Gründer des Staates 
Ur werden vorgestellt. Näher eingegangen wird auf das Deutsche 
 Polizei Hilfswerk mit seinen gewalttätigen Aktionen.

Im Kapitel über die »vermeintlichen Mächte im Hintergrund« 
greift Jan Rathje die antisemitischen Positionen in der Bewegung 
auf. Er belegt, dass diese Ressentiments in dem Milieu nicht rand-
ständig sind, sondern ein zentrales Strukturelement der Ideologie 
bilden. 

Susann Bischof stellt im Kapitel »Männersache? Gender, 
Reichsbürgerinnen und Reichsbürger« die Rolle von Frauen in 
den Netzwerken exemplarisch vor. Sie hinterfragt die Werte und 
Vorstellungen der Bewegung zwischen der Selbstausrufung einer 
harmonischen Gemeinschaft und der Sorge um sexuelle Früh-
erziehung bis hin zum Recht, die eigene Familie auch mit Gewalt 
zu schützen.

Für das Kapitel »Kein Frühwarnsystem« hat sich Paul Wellsow 
auf die Spurensuche nach den Reichsbürgern in den Verfassungs-
schutzberichten gemacht. Eine äußerst ambivalente Wahrneh-
mung der Geheimdienste wird sichtbar. Er kann nachweisen, dass 
die von den Reichsbürgern ausgehende Gefahr über lange Zeit 
 unterschätzt wurde. In der Reflexion greift Wellsow die behördli-
che Klassifizierung »Rechtsextremismus« auf, wobei sie zugleich 
als problematisch verhandelt wird.

Hinnerk Berlekamp schaut in seinem Kapitel über die bundes-
deutschen Grenzen hinweg, benennt dabei besonders Personen 
und Projekte in Österreich und der Schweiz. Er geht außerdem 
auf die »Freie Männer«-Bewegung in den USA ein, schaut nach 
Skandinavien und nach Australien. 

In den Kapiteln schwingt immer mit: Ein Dialog auf Augen-
höhe  ist bei den Anhängern der fundamentalistischen Reichs-
ideologie schwierig. Die Konstruktion einer vermeintlich gegen 
Deutschland und die Deutschen gerichteten Verschwörung führt 
zu der Selbstüberhöhung, einer besonderen Gruppe anzugehö-
ren, die Einsichten in Zusammenhänge hat, welche anderen ver-



21

borgen bleiben, weshalb es gleichwertige Gespräche kaum geben 
kann.

Ein gesellschaftliches Ignorieren der Reichsbürger ist allein 
schon wegen ihres verstärkten radikalen Agierens fahrlässig. Die 
Bewegung sucht die politische Auseinandersetzung, umso mehr 
sollten ihre politischen Intentionen bekannt sein, um ihnen of-
fensiv begegnen zu können. In Schleswig-Holstein hat das Innen-
ministerium eine kreative Verwaltungsidee erlassen. Durch eine 
Rechtsverordnung hat das Ministerium für die Verwahrung noch 
gültiger Ausweise eine Gebühr von fünf Euro pro Tag eingeführt. 
Knapp 70 Prozent der Abgabewilligen nahmen ihre Personalaus-
weise oder Reisepässe wieder mit. Eine behördliche Maßnahme, 
die die Reichsbürger verstimmt. Die Selbsterhebung zum »Souve-
rän«, die auch eine Selbstermächtigung ist, geht aber dennoch in 
ein vermeintliches Selbstverteidigungsrecht gegen den angeblich 
unrechtmäßigen Staat über. Eine weitere Radikalisierung ist in der 
Reichsideologie angelegt. 


